
Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal

Amtsblatt
der herausgebenden Gemeinden
Eschelbronn Mauer

E 20887 C

Spechbach

41. Jahrgang 6. November 2015 Nummer 45

Sitz des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal (Hrsgb.): Meckesheim, Vorsitzender: BM Heiner Rutsch, Telefon (06226) 95 25-10
Verantwortung für den amtlichen Inhalt: Der Verbandsvorsitzende und die jeweiligen Bürgermeister oder Vertreter im Amt

Verlag: WerbeDruck Schneider, Industriestr. 20, 74909 Meckesheim, Tel. (0 62 26) 99 39-0, Fax 99 39-19

Lobbach 
Lobenfeld & Waldwimmersbach

Meckesheim
& 
Mönchzell



Nummer 45 • 6. November 2015 Seite 3Amtsblatt Elsenztal

Gemeinsame Amtliche 
Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal
Sitz: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis

Die nächste öffentliche Verbandsversammlung findet am
Dienstag, den 17. November 2015 um 17.00 Uhr

im Rathaus Spechbach, Bürgersaal, Hauptstr. 35 statt.

Tagesordnung: 
1. Bericht der Verbandsverwaltung
2. Sechste Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes für den 

Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal
 - Billigung des hinsichtlich der zulässigen Verkaufsfläche und  

   Sortimente geänderter Flächennutzungsplan-Entwurf
 - Beschluss zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß  

   § 4 Abs. 2 BauGB sowie zur Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
3. Siebte Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes für den 

Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal (Sonderbauflächen in 
der Gemeinde Mauer, öffentlich zu nutzende Grünfläche, Ge-
meinde Meckesheim – Alla Hopp Gelände - ) 

 - Beratung über der im Zuge der frühzeitigen Anhörung der Trä- 
  ger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit eingegange- 
  nen Stellungnahmen

 - Beschluss zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher  
  Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie zur öffentlichen Aus- 
  legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

4. Feststellung der Jahresrechnung 2014 
5. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan  mit 

Haushaltssatzung 2016 
6. Verschiedenes.
Die Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Heiner Rutsch
Verbandsvorsitzender
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

95 25-0
95 25-25

95 25-90
95 25-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
97 10 09

0162/2858705

 
4 06 53

 
43 33 70 65

78 95 33
01 71/5 34 55 45

 
89 49

 
67 66

 
4 12 91

0173/1814752

Wassermeister
nach Dienstschluss

0172/6234741
0 62 26/4 00 57

95 25-70
0170/9041749

0 62 23/9 25 56-0 92 00-82
0172/6238644

4 11 23

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

95 25-31
0172/6231512

73 98
0174/9794082

92 00-80
92 00-81

97 04 28
0172/6208571

Forst 0162/2646672 0162/2646695 0162/2646674 0176/10408915

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Eschelbronn
8.11. Frau Ruth Blimke, Wiesenstr.25 82 J.
8.11. Herr Karl Schüller, Oberstr. 23 79 J.
11.11. Frau Doris Reiling, Haideweg 8 75 J.
13.11. Herr Otmar Butschbacher, Daisbacher Str.4 75 J.

Lobbach
Ortsteil Lobenfeld
keine

Ortsteil Waldwimmersbach
7.11. Frau Gerda Fitzner, Ostring 21 104 J.

Mauer
7.11. Herr Karl Katzenberger, Schloßhof 5 85 J.

8.11. Frau Marlene Skuza, Silberbergstr. 41 77 J.
8.11. Frau Anne-Dorothee Wüst, Göler-von-Ravensburg-Str. 1 73 J.
9.11. Frau Maria Mergenthaler, Buchenstr. 11 79 J.
9.11. Frau Gertrud Neckerauer, Goethestr. 13 73 J.

Meckesheim 
11.11. Frau Ingrid Frigga Elsa Zimmer, Kraichgaustr. 26 79 J.

Mönchzell
11.11. Frau Maria Schneid, Ziegelgasse 18 77 J.

Spechbach
11.11. Herr Emil Scheuerer, Wintersbrunnenhof 1 83 J.

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 92 00-69
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen)

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal GmbH Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0

Ruftaxi, Mietwagen-Schmitt 88 62
Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 42 90 02
Ärztliche Bereitschaftsdienste 116 117
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Neckargemünd 0 62 23/1 92 92
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sinsheim 0 72 61/1 92 92
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15

Bereitschaft der Zahnärzte
Samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr.
Der diensthabende Zahnarzt ist über 0 72 61/1 92 92 zu erfragen. 
In der übrigen Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringen-
den Fällen telefonisch erreichbar.

Bereitschaft der Tierärzte falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist
Allerheiligen, 8. November  Dr. R. Schäfer, Telefon 0 62 26/15 69

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 6.11. Weinberg-Apotheke, Sinsheimer Straße 5 
 Mauer, Tel. 0 62 26/9 93 93 40
Samstag, 7.11. Kloster-Apotheke, Neckarsteinacher Str. 18 
 Schönau, Tel. 0 62 28/4 12
Sonntag, 8.11. Steinach-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Neckarsteinach, Tel. 0 62 29/4 44
Montag, 9.11. Adler-Apotheke, Hauptstraße 58 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/22 22
 Schloss-Apotheke, Industriestraße 7 
 Eschelbronn, Tel. 0 62 26/9 51 30
Dienstag, 10.11. Apotheke in den Brunnenwiesen, 
 In den Brunnenwiesen, Bammental 
 Tel. 0 62 23/4 94 31
Mittwoch, 11.11. Markt-Apotheke, Marktplatz 10 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/39 19
Donnerstag, 12.11. Stadt-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Schönau, 0 62 28/82 41

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15
Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50
Kostenfreie Störunghotline des 0800 / 290 1000
Gasversorgers (MVV) 
Energie- und Wasserwerke Rhein-Neckar AG
Allg. Stromversorgung 0 62 23/96 30
Süwag Energie AG, Bammental Störfall 0 62 23/96 36 66



Nummer 45 • 6. November 2015 Seite 5

Achtung Drückjagd!
Auf den Gemarkungen Mauer, Meckesheim, Mönchzell und Lo-
benfeld fi ndet am Samstag, den 28. November 2015 eine Drück-
jagd statt. Von 9.00 bis 16.00 Uhr sollten Waldbesucher dieses 
Gebiet meiden.
Wir bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.

Energieberatung 
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden

Was Sie als Hauseigentümer bei energiesparender Modernisierung 
oder als Mieter beim Energiesparen tun können, erfahren Sie bei ei-
ner kompetenten und kostenfreien Beratung von der KliBA. Sie hilft 
Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Energiesparziele auch mit Hilfe ver-
schiedener staatlicher Fördermöglichkeiten zu folgenden Themen:

• Zeitgemäße Wärmedämmung
• Heizung und Warmwasser
• Lüftung
• Altbausanierung
• Förderprogramme
• Wärmepass
• Stromsparmaßnahmen
• Erneuerbare Energien
• Passivhausbauweise

Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres fi nden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden
Umweltpreis für Unternehmen
in Baden-Württemberg 2016
Unternehmen und Selbstständige mit einem Unternehmensstandort 
in Baden-Württemberg haben im Jahr 2016 erneut die Chance, mit 
dem „Umweltpreis für Unternehmen“ ausgezeichnet zu werden.
Der Umweltpreis wird bereits zum 17. Mal verliehen und würdigt Un-
ternehmen für herausragende Leistungen im betrieblichen Umwelt-
schutz und nachhaltige Unternehmenskonzepte. Ebenfalls ausgelobt 
wird in diesem Jahr der Jurypreis „Unternehmerische Verantwortung 
- regionales Engagement“. Neu hinzu kommt 2016 erstmals ein Preis-
geld für Organisationen aus dem Non-Profi t-Bereich, die unterneh-
mensähnliche Strukturen aufweisen und auf dem Markt tätig sind.
Bewerbungen für den Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Würt-
temberg sind in den Kategorien Handel und Dienstleistung, Hand-
werk, Industrieunternehmen bis 250 Mitarbeiter und Industrieunter-
nehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern möglich.
Ausführliche Informationen zum Umweltpreis, den Teilnahmevor-
aussetzungen und -fristen, zum Bewerbungsverfahren und den Kri-
terien gibt es auf der Homepage des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg unter www.
umweltpreis.baden-wuerttemberg.de.

Termine & Veranstaltungen 
„Gräber mahnen zum Frieden“ 
Eine Ausstellung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. in Spechbach, Rathaus, Bürgersaal, vom 10. bis 20.11.2015 zu 
den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses.

Herzliche Einladung zur Eröffnung
der Ausstellung

durch Bürgermeister G. Zimmermann
und den Geschäftsführer des Volksbundes, Herrn V. Schütze,

„Gräber mahnen zum Frieden“
am Donnerstag, den 12. November 2015, um 18 Uhr

im Spechbacher Rathaus, Bürgersaal
Die Ausstellung wird auch auch am Volkstrauertag, direkt nach der 
Totengedenkfeier in Spechbach, geöffnet sein. Teilnehmer der To-
tengedenkfeier haben damit die Möglichkeit im Anschluss die Aus-
stellung zu besuchen.
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Naturheilverein Spechbach und 
Umgebung eV
Am Samstag, dem 14. November 2015 fi ndet 
von 14 Uhr bis ca. 18 Uhr in Spechbach im 

Martin-Luther-Haus im Reichartshäuser Berg der „Wild-Kochkurs: 
100 % Bio oder die neue Lust auf Wild“ mit dem Hobbykoch Frank 
Malischewsky aus Spechbach statt. Es können keine Anmeldungen 
mehr angenommen werden, da der Kochkurs ausgebucht ist.

Sonstiges
Schienenersatzverkehr
Meckesheim – Sinsheim (Els.)
Nacht 17./18.November 2015
Wegen Wartungsarbeiten und Sanierung eines Bahnübergangs in 
Hoffenheim muss ein Zug der Linie S5 am frühen Morgen des 
18.11.2015 im Abschnitt Meckesheim - Sinsheim (Els.) durch einen 
Bus ersetzt werden. (Nacht 17./18.11.2015).

1,6 Millionen im Südwesten von 
Armut bedroht
Auch in Baden-Württemberg steigt die Ar-
mutsgefahr. Rund 1,6 Millionen Menschen 

sind dort mittlerweile von Armut bedroht. Zugleich seien diese Men-
schen auch verstärkt von Krankheit betroffen, betonten kürzlich 
mehrere Sozialverbände, denn Armut mache krank und Krankheit 
mache arm. Sie verweisen zudem auf eine Bertelsmann-Studie, wo-
nach bundesweit vor allem die Armutsgefahr bei den über 65-Jäh-
rigen zugenommen habe. Von Armutsgefahr spricht man, wenn das 
Einkommen der Betroffenen weniger als 60 Prozent des mittleren 
Einkommens aller Haushalte beträgt. Nach Angaben der Studie war 
2013 bereits jeder siebte Ältere von Armut bedroht, 2006 noch jeder 
zehnte. Der Sozialverband VdK (www.vdk-bawue.de) hat bereits in 
den 1990er-Jahren vielfach auf das Problem wachsender Altersar-
mut hingewiesen. Er gewährt seinen Mitgliedern Sozialrechtsschutz 
– beispielsweise bei Streitfällen um Grundsicherung. 

Ambulanter Hospizdienstes Elsenztal e.V.
und Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V.
Gemeinsame Veranstaltung anlässlich des 
Welthospiztages 2015 

Am 14.10.2015 fand anlässlich des Welthospiztages eine Veranstal-
tung des Ambulanten Hospizdienstes Elsenztal e.V. statt. Die Kirch-
liche Sozialstation Elsenztal e.V. in Meckesheim hatte dazu die Öf-
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fentlichkeit unter dem Motto: „ Hospiz- und Palliativversorgung. Für 
alle. Überall “ eingeladen.

Die 2. Vorsitzende des Hospizdienstes Bettina Rott bot eine Ge-
sprächsgruppe an, in der die Teilnehmer sich über eigene Erfahrun-
gen mit Sterbebegleitungen austauschten.

Dabei wurde immer wieder bedauert, dass die Angebote des Hos-
pizdienstes zu spät in Anspruch genommen werden, sowohl von 
den Betroffenen als auch den Angehörigen. Daher ist es notwendi-
ger denn je, anlässlich des Welthospiztages auf die verschiedenen 
Angebote in unserem Raum hinzuweisen. Frau Christa Fröhlich von 
der Pflegedienstleitung der Sozialstation berichtete, dass die Ver-
sorgung von Sterbenden in der Region durch ein neu errichtetes 
ärztliches Zentrum in Sinsheim gut sichergestellt ist und sich die 
Zusammenarbeit sich gut eingespielt habe.

Die Atmosphäre war offen und vertrauensvoll, so dass ein intensiver 
und persönlicher Austausch möglich war.

2-euro-helfen.de

01 80-2 22 22 10
0,06 Euro/Anruf
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Geben Sie Hoff nung – 
mit Ihrem Testament
Ein Testament 
zu Gunsten von 
Brot für die Welt kann 
für viele benachteiligte 
Menschen ein erster 
Schritt in ein besseres 
Leben sein.

Wir senden Ihnen gern 
unsere Informationsbroschüre 
und beraten Sie persönlich.

Brot für die Welt
Christiane Mitsch 
Caroline-Michaelis-Str. 1 
10115 Berlin 
Tel 030 65211 1180 
christiane.mitsch@
brot-fuer-die-welt.de
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Eschelbronn
im Internet: www.eschelbronn.de

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Eschelbronn

Einladung zur
öff entlichen Sitzung des Gemeinderates

Sitzungsdatum: 10. November 2015           Uhrzeit:  19.30 Uhr
Sitzungslokal/Treffpunkt: Bürgersaal im Rathaus
TOP Beratungsgegenstand
 Benennung der Urkundspersonen
1 Bürgerfragestunde
2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

vom 13.10.2015
3 Betriebsvollzug für das Forstwirtschaftsjahr 2014
 hier: Beratung und Beschlussfassung
4 Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016
 hier: Beratung und Beschlussfassung
5 Brennholzpreise Einschlagssaison 2015/2016
 hier: Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der 

Brennholzpreise
6 Kartellverfahren Forst zum gemeinsamen Rundholzverkauf 
 hier: Beratung und Beschlussfassung über das Übergangsmo-

dell zur Holzvermarktung des Rhein-Neckar-Kreises
7 Verkehrssicherungspfl icht Schwarzbach 
 hier: Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung 

von Pfl egemaßnahmen
8 Bauprüfung gemeindlicher Vorhaben 
 hier: Beratung und Beschlussfassung über die Beantragung 

einer fachtechnischen Prüfung der Bauausgaben durch die Ge-
meindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

9 Erschließung Industriestraße 
 hier: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe zur 

Herstellung von Hausanschlussleitungen für das Grundstück 
Flst.Nr. 7164

10 Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal 
 hier: Beratung und Beschlussfassung über die Weisungsertei-

lung an die Vertreter in der Verbandsversammlung für die Sit-
zung am 17.11.2015

11 Bekanntgaben
12 Anfragen und Anregungen

Hierzu ist die Bevölkerung recht herzlich eingeladen. Im Anschluss 
fi ndet noch eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Eschelbronn, den 04. November 2015

Marco Siesing, Bürgermeister

Entwickeln wir unsere Gemeinde 
weiter!
Liebe Eschelbronnerinnen und Eschelbronner,
die weitere Entwicklung unserer Gemeinde schrei-
tet voran. In diesen Tagen haben die Bauarbeiten 
auf dem ehemaligen Streib-Areal begonnen und 
auch weitere Projekte wie die Sanierung der Ring/



Nummer 45 • 6. November 2015 Seite 7

en, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vor-
angehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen.
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtig-
ten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Per-
son verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde 
Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn eingelegt wer-
den. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuch-
verlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch kann bei der Gemeinde Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 74927 
Eschelbronn eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten 
Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehe-
gatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel 
Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsda-
tum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermitt-
lung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benö-
tigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen 
Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Eschelbronn, Bahnhof-
straße 1, 74927 Eschelbronn eingelegt werden. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, frei-
willigen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum 
Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für Personalmanagement der 
Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 
jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Fami-
liennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch kann bei der Gemeinde Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 74927 
Eschelbronn eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von 
Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk und gegen die Datenübermittlung an das Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
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Jahnstraße oder die Baumaßnahme am Bettweg entwickeln sich oder 
sind bereits abgeschlossen. Eschelbronn ist eine Gemeinde mit ho-
hem Wohnwert, einer hervorragenden Kinderbetreuung sowie einem 
zeitgemäßen Bildungsangebot und wohl auch gerade deshalb, be-
sonders für Familien interessant. Dies beweist die Tatsache, dass die 
Gemeinde in den letzten Monaten bis auf einen, alle in Ihrem Eigentum 
befindlichen Bauplätze im Baugebiet “Kirchwiesen“ verkaufen konnte. 
Trotz dessen verzeichnen wir nach wie vor eine hohe Nachfrage nach 
Baugrundstücken aber auch adäquaten Bestandsimmobilien im Ort.
Da es für eine Gemeinde von hoher Bedeutung ist potenziellen In-
teressenten hier ein Angebot machen zu können, möchte ich Sie 
hiermit um Ihre Mithilfe bitten:
Wenn Sie Eigentümer eines Baugrundstücks oder einer Bestandsim-
mobilie sind und sich vorstellen können diese zu veräußern, so neh-
men Sie bitte Kontakt mit mir oder unserem Hauptamtsleiter Christian 
Ernst auf. Ihre Immobilie wird dann in ein Portfolio bei der Verwaltung 
aufgenommen. Selbstverständlich versichern wir Ihnen, Ihre Daten 
absolut vertraulich zu behandeln und nur im Falle eines konkreten 
Kaufinteresses an potenzielle Interessenten weiterzugeben. 
Meine Damen und Herren, helfen Sie mit unsere Gemeinde für die 
Zukunft weiter aufzustellen und vorhandene Baulücken zu schlie-
ßen. Es gibt viele interessante Objekte im Ort, ich würde mich freu-
en wenn wir diese gemeinsam einer Nutzung zuführen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr 

Marco Siesing

Kontakt:
Bürgermeister Marco Siesing
marco.siesing@eschelbronn.de
06226 / 9509 - 0
Hauptamtsleiter Christian Ernst
Christian.ernst@eschelbronn.de
06226 / 9509 - 13

Aus der Gemeindekasse
Grund- und Gewerbesteuer 2015
Am 15. November 2015 wird die 4. und letzte Rate 
der Grund- und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.

Steuerpflichtige, die am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, erhalten 
die Lastschriften zur Fälligkeit von ihrer Bank. Barzahler bitten wir, 
unter Angabe des Buchungszeichens beginnend mit
für die Grundsteuer 5.0100…………. 
für die Gewerbesteuer  5.0101………….
um fristgerechte Einzahlung auf eines der Konten der Gemeinde 
Eschelbronn.
Bankverbindungen :
Sparkasse Kraichgau IBAN DE 47 6635 0036 0021 5800 23
Volksbank Neckartal  IBAN DE 31 6729 1700 0042 4875 03

Verkauf Holzschiebeleiter
Die Gemeinde Eschelbronn veräußert aus den Gerätschaften der 
Freiwilligen Feuerwehr ein besonderes quasi historisches Exemplar. 
Es handelt sich um eine massive zweiteilige Holzschiebeleiter (ca. 
12 Meter). Die Leiter kann nach Absprache besichtigt werden. Preis 
ist Verhandlungssache. Für Rückfragen steht Ihnen im Rathaus Herr 
Ernst (Tel. 06226/9509-13 oder christian.ernst@eschelbronn.de) 
gerne zur Verfügung. 

Standesamt
Sterbefälle: 
Am 27.10.2015 verstarb in Eschelbronn
Herr Klaus Michael Stier, zul. wohnhaft Rosengartenstraße 28
Am 28.10.2015 verstarb in Eschelbronn Frau Hannelore 
Lieselotte Maßholder geb. Dörrmann, zul. wohnhaft Schloßstraße 9 

Das Einwohnermeldeamt informiert
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 01. 
November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Partei-
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Sonstiges
Zu verschenken:
Weihnachtsbeleuchtung, voll funktionstüchtig, für außen mit 20 Kerzen.
Tel. 42339

Vereine und Organisationen
FC Eschelbronn
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung des FC 1920 Eschelbronn am 
06.11.2015 um 19.00 Uhr im Clubhaus Kallenberg
Hiermit lädt die Vorstandschaft des FC Eschelbronn alle 

Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am
Freitag, 06.11.2015 um 19.00 Uhr ins Clubhaus Kallenberg ein.
Einzigster Tagesordnungspunkt sind erforderliche Um- bzw. Aus-
baubauarbeiten im Clubhaus.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder.

W. Abendroth
( Schriftführer )

Dankeschön
Wir bedanken uns bei allen Personen, die zum Gelingen des 
Schlachtfestes beigetragen haben.

FC Eschelbronn - Jugendabteilung
Erinnerung
Am Samstag, 7.11.2015 um 13.00 Uhr spielt die A-Jugend im 
Kreispokal-Halbfi nale gegen die SG Helmstadt/Bargen/Neckar-
bischofsheim auf dem Kallenberg.
Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere auf den Weg zum 
Kallenberg machen würde um die Mannschaft lautstark zu unterstützen. 

Spielbericht
Samstag 31.10.2015: FC Eschelbronn - SV Tiefenbach 2:2
Aufgrund des jährlich stattfi ndenden Schlachtfestes fand das Spiel 
dieses Mal schon am Samstag statt.
Man merkte von Beginn an, dass wir ein wenig selbstbewusster als 
noch vor 3-4 Wochen sind und um unsere Stärken wissen.
Wir hatten in den ersten Minuten mehr vom Spiel, waren aggressiv in den 
Zweikämpfen und zeigten eine gute Läuferische Leistung. Folgerichtig 
gingen wir dann auch nach ca. einer halben Stunde durch Jonas Abend-
roth nach Vorarbeit von Norman Grab mit 1:0 in Führung. Nach dieser 
Führung hatten wir es zunächst versäumt weiter Druck auf den Gegner 
auszuüben und ließen Tiefenbach in der Folgezeit ins Spiel kommen. 
Praktisch mit dem Pausenpfi ff fi el dann etwas unglücklich der Ausgleich. 
Trotzdem konnte in der Pausenanalyse mehr Positives als Negatives 
gefunden werden. Weiter aggressiv und hellwach zu sein, hieß die 
Devise, dann, so waren wir uns sicher, bekommen wir die Chance 
wieder in Führung zu gehen.
Leider ist diese Marschrichtung schon 2 Minuten nach Wiederanpfi ff 
zerstört worden. Denn wie auch schon der Ausgleich, fi el das 1:2 zu 
einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Nach kurzer Verarbeitung dieses Schockes richteten wir uns auf, 
erhöhte das Tempo und spielten uns einige Chancen heraus. Man 
merkte förmlich, dass die Mannschaft unter keinen Umständen mit 
leeren Händen aufs Schlachtfest gehen wollte. 
In der 79. Minute war es dann endlich soweit und der überfällige 
Ausgleich fi el. Dabei spitzelte Andreas Dinkel, nach schöner Vorar-
beit von Adrian, die Kugel über die Linie.
Auch nach diesem Ausgleich hatten wir weitere Möglichkeiten doch 
noch in Führung zu gehen, was aber leider nicht mehr gelang.
Nach der Partie bleibt erfreulicherweise die Erkenntnis, nach dem 
holprigen Saisonstart, nun 3 Spiele in Folge ungeschlagen zu sein. 
Allerdings überwiegt bei den meisten wohl das bittere Gefühl, nach 
Steinsfurt letzte Woche, auch heute wieder die bessere Mannschaft 
gewesen zu sein und trotzdem bei Beiden „nur“ jeweils einen Punkt 
auf der Habenseite, stehen zu haben.
Allerdings sollte mit einer ähnlichen Leistung nächste Woche im 
Heimspiel gegen den Tabellenletzten Eichtersheim der dritte Heim-
sieg absolut möglich sein.

Vorspiel: FC Eschelbronn 2 - SV Tiefenbach 2                        3:0
Das Spiel der Reserve wurde von Tiefenbach abgesagt und wird 
somit als 3:0 Sieg für uns gewertet.

die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetzt (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Eheju-
biläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Mel-
deverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen 
und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Bei-
spiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch kann bei der Gemeinde Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 74927 
Eschelbronn eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

VHS Eschelbronn
VERLUST UND TRAUER

Die Abende in kleinem Kreis richten sich an alle, die einen geliebten 
Menschen durch Tod oder Trennung verloren haben.
Beginn 9.11.2015, 4 x montags von 19.00 bis 20.00 Uhr
NÄHEN
Unter Anleitung ein Nähobjekt anfertigen, das ermöglicht der Kurs 
an 3 Abenden ab 10. November jeweils dienstags von 18.30 bis 
21.30 Uhr. Sie können Ihre eigene Nähmaschine mitbringen oder 
eine vorhandene Maschine nutzen.
COMPUTERSCHREIBEN MIT 10 FINGERN
Ziel ist das blinde Bedienen der Computertastatur, was im berufl i-
chen Alltag von großem Nutzen ist.
6 x freitags von 16.15 bis 17.45 Uhr.
COMPUTERWISSEN für KINDER
An 6 Nachmittagen erfahren Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren den 
verantwortungsvollen Umgang mit dem PC, eignen sich ein Basis-
wissen an wie z. B. Ordner und Dateien anlegen, Texte gestalten, 
Bilder bearbeiten sowie das Präsentieren von Text und Bild, was im 
schulischen Alltag von Vorteil ist.
Ab 13. November jeweils freitags von 14.30 bis 16.00 Uhr

ALLE Kurse fi nden in der Schlosswiesenschule statt.
Anmedung und Auskunft unter der Tel.-Nr. 41334 oder per e-mail: 
buchhandkung-sittig@gmx.de

Termine & Veranstaltungen
Aus dem Terminkalender:
So.08.11.
Jahresfeier in der Kultur- und Sporthalle vom Gesangverein LYRA
Mi.11.11.
Martinsumzug mit Bewirtung vom Heimat- und Verkehrsverein und 
vom Förderverein Kita
Sa/So.14/15.11.
Lokalschau vom Kleintierzüchterverein in der Züchterhalle

Informationen zur
Abfallwirtschaft für Eschelbronn 

Abfuhr- und Sammeltermine auf einen Blick November 2015 
2Rad-Behälter und Glasbox: 
 Restmüll  Biomüll  Grüne Tonne plus  Glasbox 
 5./19.  16./30.  12./26.  23. 
Nur nach vorheriger Anmeldung (Tel:07261/931-310) werden 
abgeholt: 
 Sperrmüll/Altholz  Grünschnitt  Elektro/Schrott 
   Altkleider/Schuhe 
 6./20.  6./20.  13./27. 
Schadstoffsammeltermine: 
In diesem Monat fi ndet keine Schadstoffsammlung statt. 

Fundamt
Junges Kätzchen grau getigert mit weißen Pfötchen zugelaufen. 
Tel. 06226/41185
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Sonntag, den 08. November 2015 ab 15.00 Uhr
Der Gesangverein lädt hiermit alle Mitglieder, Freunde des Gesan-
ges und musikalisch interessierte Mitbürger am Sonntag, den 08. 
November ab 15.00 Uhr, in die Kultur- und Sporthalle 
Eschelbronn zu seiner diesjährigen Jahresfeier unter dem Motto 
„Herbstzauber“ recht herzlich ein.
Der Männerchor der „Lyra“ und der Frauenchor Vocalis - Konzert-
chor beim Badischen Chorverband - werden bekannte, moderne 
Liedvorträge präsentieren. 
Auch lustige Sketche stehen wieder auf dem Programm, auf die Sie 
heute schon gespannt sein dürfen.
Freuen Sie sich auf einen kurzweiligen Sonntagnachmittag, bringen 
Sie doch einfach Ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn mit und 
bedienen Sie sich an unserem reichhaltigen Kuchenbuffet und duf-
tendem Kaffee oder lassen Sie sich mit unseren weiteren Angeboten 
aus Küche und Keller verwöhnen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen unter-
haltsame und vergnügliche Stunden bei der Jahresfeier des 

GV „Lyra“!

Heimat- und Verkehrsverein
Einladung zum Martinsumzug
Am Mittwoch, 11. November setzt sich um 18.00 Uhr 
am Marktplatz der traditionelle Martinsumzug wieder 
in Bewegung. Gemeinsam mit dem Musikverein, der 

 

 
 

HEIMAT- UND VERKEHRSVERE          HELBRONN e.V. 
 

Vorstand: Rainer Heilmann, Goethestr.12, 749  0 62 26 / 97 00 16 

 
  

 
 

Auch nächste Woche wird es kein Spiel unserer Reserve geben, da 
Eichtersheim keine Mannschaft in der Reserverunde gemeldet hat.

Vorschau:
Sonntag 08.11.: 1. Mannschaft 14.30 Uhr

TV Eschelbronn
Abteilung Handball
Ergebnisse (31.10.2015):
TV Sinsheim - Weibl. E-Jugend 80: 0
TV Sinsheim - Weibl. D-Jugend  4: 6
Männl. D-Jugend - TSV Wieblingen 26:10
Weibl. C-Jugend - TSG Wiesloch 2 12:35
Männl. C-Jugend - JSG Leuters./Heddes. 2 22:32
Männl. B-Jugend - TV Bammental 15:27
HSG Herren 1 - PSV Heidelberg 2 27:33

Männliche C-Jugend: Spiel gegen Tabellen-Nachbar 
Leutershausen/Heddesheim
Heute mal ein Bericht von meinen Spielern Dominik & Philipp: Alle 
hatten Lust zu spielen und erhofften sich die ersten Punkte der Sai-
son. Nach einem gelungenen Start sah es auch bei einem Zwi-
schenstand von 7:3 in der 10. Minute danach aus. Doch durch Über-
schätzung der eigenen Mannschaft schlichen sich in den eigenen 
Reihen zu viele Fehler ein und so kam es in der 20. Minute zum 
Ausgleich. Leutershausen ließ auch nicht nach und so ging es mit 
einem Rückstand von 11:13 in die Halbzeitpause. Daraufhin kamen 
wir mit Motivation aus der Kabine und uns gelang kurz nach der 
Halbzeit die erneute Führung. Doch dann drehte Leutershausen so 
richtig auf und zog kurz darauf mit 5 Toren davon. Von diesem Mo-
ment war die Luft raus und am Ende kam es trotz gutem Spiel zu 
einer deutlichen Niederlage.
Es spielten:
Philipp Grab (Tor), Maximilian Albrecht (4), Szymon Cudak, Kevin 
Donner (1), Björn Emig, Jakob Ganzer, Marvin Grab (4), Niklas Lud-
wig (1), Tobias Maurer, Joshua Moos (2), Dominik Steiß (11) 

Vorschau auf das Wochenende (08.11.2015):
10.40 PSV Heidelberg - Männl. D-Jugend
16.00 PSV Heidelberg - TV Damen
Heimspiel in Meckesheim:
16.00 HSG Herren 1 - SG Kirchheim

Unsere Mannschaften freuen sich auf zahlreiche und lautstarke Un-
terstützung!

Weitere Infos und Berichte unter handball-eschelbronn.de und auf 
facebook unter “TV Eschelbronn - Handball”!

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn
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Jugendfeuerwehr und dem Förderverein des Kindergartens werden 
die Kinder mit ihren bunten Laternen und dem Heiligen Martin zu 
Pferd durch die Eschelbronner Straßen ziehen. Der Umzug endet 
an der Sporthalle, wo der Kindergartenförderverein beim Martins-
feuer zur Bewirtung in die Schule einlädt und jedes Kind seine Mar-
tinsbrezel erhält.
Alle Kinder sind mit Eltern,Verwandten und Freunden eingeladen, 
am Martinsumzug teilzunehmen.

Kleintierzuchtverein Eschelbronn
Einladung zur Lokalschau
Hiermit möchte die Vorstandschaft des Kleintier-

zuchtvereins alle Mitglieder, Angehörigen, Freunde und die Bevöl-
kerung zur diesjährigen 

Lokalschau am 14. und 15. November 2015
recht herzlich einladen. 
Die Ausstellung mit den Bewertungsergebnissen ist am Samstag, 
den 14. November 2015 ab 19.00 Uhr und am Sonntag, den 15. 
November 2015 von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
ist selbstverständlich frei.
Unsere Züchterküche ist bestens vorbereitet. An beiden Tagen werden 
außer Hähnchen und Schnitzel auch noch weitere Speisen angebo-
ten. Am Sonntagmittag wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. 
Die Vorstandschaft freut sich auf Ihren Besuch!

Schützenverein Eschelbronn
Kreisoberliga Luftgewehr
Eschelbronn-Meckesheim 1:4 (Wagenblaß 367-370, 
Eisenbeis 353-352, Hoffmann 329-367, Gorzitza 321-
359, Arnold 310-320)

Kreisoberliga Luftpistole
Sulzfeld -Eschelbronn 2:3 (Wagenblaß 351-359, Habath 355-339, 
Arnoldt 346-334, Schick 350—343, Neder 317-340)
Großkaliber
Meckesheim-Eschelbronn 1071-982 (Irro 384, Schick 334, Haffner 
264, a.k.Köplinger 251)
Eschelbronn-Meckesheim-Reicharthausen 1037-1059-1064 (Irro 
374, Schick 353, Köplinger 310, a.k.Haffner 273)

Tischtennisverein
Am Montag den 26.10.2015 musste die Jugendmann-
schaft eine weitere Niederlage hinnehmen. Beim TTC 
Gemmingen unterlag man deutlich mit 1:6. Den Ehren-
punkt für Eschelbronn konnte das Doppel Henrik Dötsch/

Robert Zürl erringen, ansonsten gingen alle anderen Spieler leer aus.
Auch die Schülermannschaft kam am Donnerstag den 29.10.2015 
nicht über ein 1:6 beim TTC Landshausen hinaus. Hier konnte Ma-
nuel Weiss im Einzel den Sieg für Eschelbronn erringen.
Am Freitag spielen dann alle Mannschaften des TTV Eschelbronn 
zuhause. Die Schüler treten gegen den TTC Gemmingen II an, die 
Jugend gegen den TTV Rohrbach. Später spielt die I. Herrenmann-
schaft gegen den TTC Reihen II und die II. Herrenmannschaft tritt 
gegen den TTC Schwarz-Rot Hilsbach IV an.
 
Hinweise zur TTV-Ortsmeisterschaft:
Sehr geehrte Sportsfreunde,
der Tischtennisverein Eschelbronn führt dieses Jahr wieder ihre tra-
ditionelle Tischtennis-Ortsmeisterschaft durch. Weiterhin wird in 
diesem Jahr parallel die Badminton-Ortsmeisterschaft ausgetragen.
Die Turniere finden in der Sporthalle Eschelbronn statt.
Zur Teilnahme laden wir alle Vereine, Abteilungen, Betriebe, Stamm-
tische und Familien mit ihren Fans recht herzlich ein.
Wir würden uns freuen, wieder zahlreiche Mannschaften bei unse-
rem Turnier begrüßen zu dürfen.
Spielzeiten
Gespielt wird von Freitag, 20.11. bis Samstag, 21.11.2015
Freitag : 18.00 - Ende, Hallenöffnungszeit 17.00 Uhr
Samstag : 14.30 - Ende, Hallenöffnungszeit 13.30 Uhr
Im Anschluss an die Endspiele findet die Siegerehrung statt
Anmeldungen
Die Anmeldungen sind schriftlich oder per E-Mail bis spätestens 
Freitag, den 06.11.2015 zu richten an:
Thomas Kugele, Friedhofstr. 16, 74927 Eschelbronn,
Tel. 06226/42566 E-Mail. Thomas.kugele@ttv-eschelbronn.de

Das Anmeldeformular sowie alle weiteren wichtigen Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage www.ttv-eschelbronn.de
 

Siedlergemeinschaft Eschelbronn 
www.verband-wohneigentum.de/sg-eschelbronn

Nachbarrecht in Baden-Württemberg

Wie hoch darf ein Zaun oder eine Mauer (Tote Einfriedung) sein 
und welcher Grenzabstand muss eingehalten werden? 
§ 11 Tote Einfriedigungen 
(1) Mit toten Einfriedigungen ist gegenüber Grundstücken, die landwirt-
schaftlich genutzt werden, ein Grenzabstand von 0,50 m einzuhalten. Ist 
die tote Einfriedigung höher als 1,50 m, so vergrößert sich der Abstand 
entsprechend der Mehrhöhe, außer bei Drahtzäunen und Schranken. 
(2) Gegenüber sonstigen Grundstücken ist mit toten Einfriedigun-
gen - außer Drahtzäunen und Schranken - ein Grenzabstand ent-
sprechend der Mehrhöhe einzuhalten, die über 1,50 m hinausgeht. 
(3) Zäune, die von der Grenze nicht wenigstens 0,50 m abstehen, 
müssen so eingerichtet sein, dass ihre Ausbesserung von der Seite 
des Eigentümers des Zauns aus möglich ist. 
(4) Freistehende Mauern mit einem geringeren Abstand von der 
Grenze als 0,50 m dürfen nicht gegen das Nachbargrundstück ab-
gedacht werden. 
Ein Zaun, ein Sichtschutzelement oder eine Mauer darf also in In-
nerortslage direkt an der Grenze 1,50 m hoch sein. Ist der Zaun 
oder die Mauer z.B. 2,00 m hoch muss ein Abstand von 0,5 m ein-
gehalten werden.
Wie hoch darf eine Hecke sein und welcher Grenzabstand muss 
eingehalten werden? 
Definition einer Hecke laut einer Entscheidung des Oberlandesge-
richts Karlsruhe: „eine Gruppe gleichartig wachsender Gehölze, die 
in langer und schmaler Erstreckung aneinander gereiht sind“.
Der Zaun oder die Mauer muss so eingerichtet sein, dass er von der 
Seite des Eigentümers ausgebessert werden kann. Das Mauerfun-
dament darf nicht in das Nachbargrundstück hineinragen. 
Eine Hecke mit einer max. Höhe von 1,80 m muss mindestens 0,5 
m von der Grenze entfernt stehen. 
§ 12 Hecken 
(1) Mit Hecken bis 1,80 m Höhe ist ein Abstand von 0,50 m, mit 
höheren Hecken ein entsprechend der Mehrhöhe größerer Abstand 
einzuhalten. 
(2) Die Hecke ist bis zur Hälfte des nach Absatz 1 vorgeschriebenen 
Abstands zurückzuschneiden. Dies gilt nicht für Hecken bis zu 1,80 
m Höhe, wenn das Nachbargrundstück innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile oder im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans liegt und nicht landwirtschaftlich genutzt wird (Innerortslage). 
(3) Der Besitzer der Hecke ist zu ihrer Verkürzung und zum Zurück-
schneiden der Zweige verpflichtet, jedoch nicht in der Zeit vom 1. 
März bis zum 30. September. 
Beispiel: Eine Hecke die 0,5 m von der Grenze entfernt gepflanzt 
wird, darf also 1,80 m hoch werden und bis an die Grenze wachsen. 
Soll die Hecke 2,00 m hoch sein muss der Abstand min. 0,7 m be-
tragen. Die Hecke sollte aber von der eigenen Grundstückseite aus 
zu pflegen sein. Wurde an der Grenze eine Stützmauer errichtet, 
verringert sich die Heckenhöhe um die Höhe der Stützmauer. 
§ 13 Spaliervorrichtungen 
Für Spaliervorrichtungen, die eine flächenartige Ausdehnung des 
Wachstums der Pflanzen bezwecken, gilt § 12 mit der Maßgabe, 
dass gegenüber Grundstücken in Innerortslage mit Spalieren bis zu 
1,80 m Höhe kein Abstand und mit höheren Spalieren ein Abstand 
entsprechend der Mehrhöhe einzuhalten ist.
Beispiel: Spalierhöhe 2,30 m, Grenzabstand 0,50 m; Spalierhöhe 
2,80 m, Grenzabstand 1,00 m. 
Zu beachten ist, dass die Pflanzen, die an der Spaliervorrichtung hoch-
gezogen oder befestigt werden sollen, unter Berücksichtigung der 
Grenzabstände des Nachbarrechtsgesetzes gepflanzt werden müssen.
Welchen Grenzabstand benötigen Gehölze und wie hoch dürfen 
sie wachsen? 
§ 16 Sonstige Gehölze 
(1) Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und anderen Ge-

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn



Nummer 45 • 6. November 2015 Seite 11

hölzen sind unbeschadet der §§ 12 bis 15 folgende Grenzabstände 
einzuhalten: 
Grenzabstand 0,50 m: 
1. a) mit Beerenobststräuchern und -stämmen, Rosen, Ziersträu-
chern und sonstigen artgemäß kleinen Gehölzen sowie mit Reb-
stöcken außerhalb eines Weinberges Grenzabstand 0,50 m 
Beispiele: Azaleen, Bartblumen, Brombeeren, Buschrosen, Finger-
strauch, Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Mahonien, 
Stachelbeeren, Weinreben, Zwergmispeln, Zwergnadelgehölze und 
weitere kleinwüchsige Sorten verschiedener Gehölze. 
Diese Gehölze dürfen die Höhe von 1,80m nicht überschreiten, 
es sei denn, dass der Abstand nach Nummer 2 eingehalten wird. 
Grenzabstand 2,00 m (Innerorts 1,00m): 
2. mit Kernobst- und Steinobstbäumen auf schwach- und mittel-
stark wachsenden Unterlagen und anderen Gehölzen artgemäß 
ähnlicher Ausdehnung, mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkul-
turen, soweit nicht in Nummer 1 aufgeführt, mit Forstsamenplanta-
gen sowie mit Weidenpflanzungen, die nicht jährlich genutzt wer-
den, Grenzabstand 2,00 m (Innerorts 1,00 m.)
Bei Sträuchern gilt Innerorts ein Grenzabstand von 1 m, bei einer 
max. Höhe von 4m. 
Beispiele: Aprikosen, Deutzien, Flieder, Forsythie, Goldregen, Ha-
selnuss, Kornelkirsche, Pfirsiche, Quitten, Sanddorn, Sauerkir-
schen, Schneeball, Weigelien, Zierquitten, etc. 
Die genannten Gehölze und Gehölze mit ähnlichem Wuchsverhal-
ten können Innerorts mit einem Grenzabstand von 1,00 m gepflanzt 
werden. Siehe Absatz 2. 
Diese Gehölze dürfen die Höhe von 4,00 m nicht überschreiten, 
es sei denn, dass der Abstand nach Nummer 3 eingehalten wird. 
Grenzabstand 3,00 m: 
3. mit Obstbäumen, soweit sie nicht in Nummer 2 oder 4 genannt 
sind, Grenzabstand 3,00 m. 
Beispiele: Birnen, Mirabellen, Pflaumen, Reineclauden, Süßkirschen, 
Zwetschgen Diese Bäume haben dann keine Höhenbegrenzung! 
Grenzabstand 4,00 m: 
4.a) mit artgemäß mittelgroßen oder schmalen Bäumen wie Bir-
ken, Blaufichten, Ebereschen, Erlen, Robinien (›Akazien‹), Salwei-
den, Serbischen Fichten, Thujen, Weißbuchen, Weißdornen und 
deren Veredelungen, Zieräpfeln, Zierkirschen, Zierpflaumen und mit 
anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung, b) mit Obst-
bäumen auf stark wachsenden Unterlagen und veredelten Walnuß-
bäumen. Grenzabstand 4,00m 
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„Unabhängige Bürger für Dorf und Umwelt“
Am Montag, den 09.11.2015 trifft sich die Fraktion der Unabhängi-
gen Bürger für Dorf und Umwelt zur Vorbesprechung der nächsten 
öffentlichen Gemeinderatssitzung, die am 10.11.2015 stattfindet. 
Treffpunkt ist das Gasthaus zum Löwen, Beginn 20.00 Uhr.
Alle interessierten Mitbürger/Innen sind hierzu herzlich eingeladen.“

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde Eschelbronn

Ev. Pfarramt, Neidensteiner Str. 7, 74927 Eschelbronn
Pfarrer Gerhard Eckert, Tel. 06226/41856

Email: eki.eschelbronn-neidenstein@t-online.de
www.kirche-eschelbronn-neidenstein.de

Pfarrbüro Öffnungszeiten:
Di. 9:00 Uhr – 11:00 Uhr + Do. 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Jugendreferent: Michael Isaak
E-Mail: misaak81@gmail.com

Sonntag, 08.11.
10:10 Uhr Gottesdienst / Prädikant Kurt Wüst
17:00 Uhr Abendkirche im Gemeindehaus
  9:00 Uhr Gottesdienst in Neidenstein /  Prädikant Kurt Wüst

Montag, 09.11.
17:30 Uhr Konfirmandenunterricht
20:00 Uhr Kirchenchorprobe
18:03 Uhr Spirit Gym in der Von-Venningen-Halle Neidenstein

Dienstag, 10.11.
18:30 Uhr AB-Gemeinschaft
20:00 Uhr Bastelkreis
19:00 Uhr Bibelkreis für junge Erwachsene bei Michael Isaak

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn

Mittwoch, 11.11.
  6:00 Uhr TauFRISCH – gemeinsam beten in der Kirche
20:00 Uhr Bibelgesprächskreis in Neidenstein
Donnerstag, 12.11.
11:15 Uhr Gottesdienst im Haus Johanna am Park
14:30 Uhr Frauenkreis
10:00 Uhr Neidensteiner Burgkrabbler
Freitag, 13.11.
16:30 Uhr Jungen- und Mädchenjungschar
19:00 Uhr Jungbläserausbildung 
20:00 Uhr Posaunenchorprobe
Samstag, 14.11.
18:30 Uhr Jugendtreff in der Teestube im Gemeindehaus
Sonntag, 15.11.
  9:00 Uhr Gottesdienst; Kollekte: Zeichen des Friedens / Pfarrer 

Gerhard Eckert
10:10 Uhr Gottesdienst in Neidenstein / Pfarrer Gerhard Eckert

Wochenspruch: 2. Korinther 6, 2
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.

Adventsausgabe des Kirchenfensters
Zum dritten Advent erscheint unser nächster Gemeindebrief. Beiträ-
ge können bis Montag, 16.11.2015 im Pfarramt eingereicht werden.

Adventssingen
Auch in diesem Jahr möchte eine Gruppe von Kindern bei älteren 
und kranken Gemeinde mit glie dern vor bei schauen und mit schönen 
Liedern auf die Adventszeit einstimmen. Wenn sie Interesse an ei-
nem Besuch haben, melden sie sich zur besseren Planung doch 
bitte im Pfarramt. Wir besuchen sie gerne! Termin ist am Samstag, 
05.12.2015.

Bethel-Kleidersammlung
Am Freitag, 20.11.2015 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Sams-
tag, 21.11.2015 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr führen wir beim Ge-
meindehaus, Neidensteiner Str. 3, wie der eine Kleidersammlung für 
Bethel durch. Leere Kleidersäcke erhalten Sie im Ge mein dehaus, in 
der Kirche und im Pfarramt. Für Ihre Unterstützung danken die v. 
Bodel schwingh sche Stiftung Bethel und die ev. Kirchengemeinde 
Neidenstein.

Erinnerung: Verkauf von Weihnachtsbriefmarken
Weihnachtsbriefmarke „Stille Nacht, heilige Nacht!“ mit der Obern-
dorfer Kirche. 
Diese 62-Cent-Briefmarke bieten wir ihnen dieses Jahr zum Verkauf 
an. Unsere Konfir man den wer den in der Woche vom 30.11.2015 bei 
ihnen zuhause vorbei kommen und sie können die selbstklebenden 
Brief mar ken zum Preis von 92 Cent pro Marke erwerben - den Zu-
schlagserlös von 30 Cent ver wen det der Timotheus Förderverein 
Jugendreferent e.V. zur Finanzierung unseres Ju gend referenten 
Michael Isaak.

Terminvormerkung: Advents-Bazar
Herzliche Einladung zu unserem Advents-Bazar am Sonntag, 
29.11.2015 im Gemeinde haus Eschelbronn. Von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr können sie bei Kaffee, Tee und Kuchen sowie bei 
Würstchen mit Brötchen und Kaltgetränken das gesellige Bei-
sammensein genießen. Der Kirchen- und der Posaunenchor be-
gleiten den Nachmittag musikalisch und der Bastelkreis bietet 
seine kreativen Basteleien an. Merken Sie sich diesen Termin 
bitte vor.

Hauskreise - Gebetskreis - BTS-Gruppe
Kontaktadressen können im Pfarramt erfragt werden. 

Gebetsnetz
Vertrauensvolle Beter aus unseren Gemeinden bringen ganz ano-
nym und vertraulich ihre Ge bets  anliegen unterstützend vor Gott. 
Gesammelt werden ihre Anliegen bis Montag abend bei Christina 
Hilbel Tel. Nr. 42 95 71, Ingrid Eckert Tel. Nr. 41856 und im Gebets-
kästchen. 
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  Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Gemeindeverwaltung Meckesheim bereiten wir die Neuauflage der 

Broschüre  MECKESHEIM vor. 

Diese Informationsschrift ist für die Jahre 2014/2016 konzipiert und wird mit einer 

Auflage von 5.000 Exemplaren im Juli 2014 erscheinen.

MECKESHEIM   
ist ein Führer durch die gemeindlichen Einrichtungen in 

Meckesheim und gibt ausführlich Auskunft über Schulen, Ärzte, soziale  

Einrichtungen, Vereine usw. Darüber hinaus stellt diese Broschüre durch Ihre 

Anzeigenveröffentlichungen ein Spiegelbild des Wirtschaftslebens in der  

Gemeinde Meckesheim dar.

MECKESHEIM   
wird allen Haushalten der Gemeinde Meckesheim kostenlos 

zugestellt. Alle Neubürger und Gäste der Gemeinde erhalten diese Informations-

schrift ebenfalls ohne Kosten, was sich aufgrund der effizienten Streuung als 

ausgezeichneter Werbeträger erweisen wird. Ein umfangreiches Branchen- 

Register lädt die Leserinnen und Leser ein, diese Broschüre als kompaktes  

Branchen-Verzeichnis zu nutzen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Ihre unverbindlichen Nachfragen  

unter der Telefon-Nr.: 0 62 26/99 39-0 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

WerbeDruck Schneider

Uwe Schneider 

Geschäftsführer

Offizielle 

Informationsbroschüre  

der Gemeinde Meckesheim

Meckesheim
mit Ortsteil Mönchzell
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Informatives und

Wissenswertes

aus Ihrer Gemeinde

AUSGABE MECKESHEIM

derzeit in Vorbereitung.

Sprechen Sie uns einfach an.

Kath. Pfarramt „Mariä Himmelfahrt“ Waibstadt
So sind wir für Sie erreichbar:

Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Waibstadt
Tel. 07263-40921-0, Sprechzeiten: Mo, Die, Do, Fr 9.00 - 11.00 Uhr,

Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr und Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Homepage: www.se-waibstadt.de

In seelsorglichen Notfällen: Tel. 07263-40921-29

Kath. Kirchengemeinden Eschelbronn und Neidenstein
Sonntag, 08.11.2015
  8.45 Uhr Neidenstein N Messfeier

Eschelbronn ist herzlich zu den Gottesdiensten der Nachbarge-
meinden eingeladen.

Dienstag, 10.11.2015
17.30 Uhr Eschelbronn  Rosenkranz
18.00 Uhr Eschelbronn V Messfeier

Sonntag, 15.11.2015
  8.45 Uhr Eschelbronn N Messfeier
10.15 Uhr Neidenstein N Messfeier

Kfd Eschelbronn / Neidenstein 
Aus unserem Terminkalender
Herzliche Einladung zu unserem „Wohlfühlabend“ am Dienstag, 
den 17. November 2015 ab ca. 18.45 Uhr im Pfarrsaal der Kath. 
Kirche Eschelbronn.
Beginnen wollen wir mit einer Wortgottesfeier um 18.00 Uhr.
Wir würden uns freuen, wenn wir recht viele Frauen begrüßen dürften.

Das kfd-Team 

Weitere Informationen finden Sie bei den einzelnen kath. Ge-
meinden, in unserem Pfarrbrief, der in den Kirchen ausliegt und 
auf unserer Homepage: www.se-waibstadt.de

Neuapostolische Kirchengemeinde 
Eschelbronn
Donnerstag, 05.11. 
14.30 Uhr  Seniorentreffen für den Bezirk Eberbach, Literarische Lesung 
Samstag, 07.11. 
19.00 Uhr  Probe für den Bezirksjugendchor in Neckarbischofsheim 
Sonntag, 08.11. 
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Evangelist Wiesler 
 16.00 Uhr  kulturkirche in Eberbach: Kaffee und Kuchen sowie Vor-

trag und Diskussion zum Thema:
 Organspende - Nächstenliebe über den Tod hinaus?
Montag, 09.11. 
20.00 Uhr  Chorprobe 
Dienstag, 10.11. 
20.00 Uhr  Ökumenisches Fürbittertreffen im CVJM-Zentrum Me-

ckesheim 
Mittwoch, 11.11. 
20.00 Uhr  Gottesdienst 
Donnerstag, 12.11. 
19.00 Uhr Friedensgebet im Rahmen der Friedensdekade in der 

Katholischen Kirche in Bammental 
Freitag, 13.11. 
20.00 Uhr  Jugendabend mit unserem Bezirksevangelisten in Mos-

bach, Thema. „Flucht ohne Ankunft …“ 
Samstag, 14.11. bis Sonntag, 15.11. 
 Konfirmandenwochenende der Bezirke Heidelberg und 

Eberbach im Naturfreundehaus/Zwingenberg 
Sonntag, 15.11. 
 9.30 Uhr  Gottesdienst 
 9.30 Uhr  Jugendgottesdienst für den Bezirk Eberbach in Mü-

ckenloch 
Zu allen unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen sind unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger jederzeit herzlich eingeladen. 
Unsere Kirche befindet sich in Eschelbronn, in der Neidensteiner 
Str. 39. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im 
Internet unter http://cms.nak-eberbach.de/Eschelbronn.4112.0.html

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn


